
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Ehe-, Familien- oder Individualbesteuerung
Akteure Christlichdemokratische Volkspartei (CVP; -2020)
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bernath, Magdalena
Bernhard, Laurent
Brändli, Daniel
Bühlmann, Marc
Caroni, Flavia
Heidelberger, Anja
Zumbach, David

Bevorzugte Zitierweise

Bernath, Magdalena; Bernhard, Laurent; Brändli, Daniel; Bühlmann, Marc; Caroni, Flavia;
Heidelberger, Anja; Zumbach, David 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Ehe-, Familien- oder Individualbesteuerung, Christlichdemokratische Volkspartei
(CVP; -2020), 2000 - 2019. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft,
Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Öffentliche Finanzen
1Direkte Steuern

6Sozialpolitik
6Sozialversicherungen

6Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

7Parteien, Verbände und Interessengruppen
7Parteien

7Grosse Parteien

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
LPK-NR Legislaturplanungskommission des Nationalrates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
FDK Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats

DFF Département fédéral des finances
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CPL-CN Commission spéciale «Programme de législature» du Conseil national
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CDF Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Als Antwort auf die an der Urne im Vorjahr gescheiterte Mutterschaftsversicherung
forderte die CVP-Fraktion mit einer parlamentarischen Initiative eine Erhöhung des
Kinderabzugs bei der direkten Steuer auf mindestens 7200 Fr. Für Kinder in Ausbildung
sowie für die berufsbedingte Kinderbetreuung sollen zusätzliche Abzüge eingeführt
werden. Zur Wahrung der Ertragsneutralität schlug die CVP vor, eine Verschiebung auf
Einnahmen aus der Mehrwertsteuer zu prüfen. Der Nationalrat folgte dem Antrag seiner
WAK, die bei drei Enthaltungen einstimmig für das Begehren votiert hatte. Sodann
überwies der Rat eine Motion von Ständerätin Simmen (cvp, SO) (Mo. 99.3378), die
dieselben Anliegen verfolgte. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2000
DANIEL BRÄNDLI

Als Postulat erfolgreich war eine Motion der CVP-Fraktion zur Besserstellung der
Familien bei der direkten Bundessteuer. Die jüngste wirtschaftliche Entwicklung hat in
den Augen der Fraktion mit einer zunehmenden Diskrepanz zwischen Einkommen und
Lebensbedarf zu einer generellen Abwertung der Familie als Lebensform geführt. Der
verminderten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Eltern gegenüber kinderlosen
Paaren sei im Steuersystem verstärkt Rechnung zu tragen. Entsprechend dem Bericht
Locher zur Revision der Familienbesteuerung forderte die Fraktion deshalb die
separate Einkommensbesteuerung bei verheirateten Personen mit minderjährigen
oder in Ausbildung stehenden Kindern . Mit Stichentscheid des Ständeratspräsidenten
wurde in der Herbstsession ausserdem eine Motion der Legislaturplanungs-Kommission
des Nationalrates (Mo. 00.3193) als erfüllt abgeschrieben, die eine stärkere
Berücksichtigung der wirklichen Kosten der Familien bei der Besteuerung sowie die
Einführung einer Familienverträglichkeitsprüfung bei Entscheiden und Erlassen verfolgt
hatte. (Siehe dazu auch hier) Der Nationalrat hatte bereits im Frühjahr eine Motion
Baumann (gp, BE) (Mo. 98.3103) als Postulat überwiesen, die den Kantonen die
Einführung einer zivilstandsunabhängigen Besteuerung ermöglichen will. 2

MOTION
DATUM: 02.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Obschon Bundesrat Merz das Parlament um einen klaren Richtungsentscheid in der
Frage der Familienbesteuerung und eines allfälligen Wechsels hin zur
Individualbesteuerung gebeten hatte, überwiesen die Räte bis im Herbst mehrere sich
teilweise widersprechende Motionen: Während die FDP-Fraktion die Einführung der
Individualbesteuerung verlangte, forderten die Christlichdemokraten eine
Gleichstellung der Ehepaare unabhängig vom System (Mo. 04.3380). Donzé (evp, BE)
(Mo. 04.3263) schlug zur Aufhebung der Diskriminierung von Ehepaaren gegenüber
Konkubinatspaaren die Prüfung eines Vollsplittings und die Einführung eines
Kinderabzuges vom Steuerbetrag vor. Ein Begehren der SP (Mo. 03.3616), welches pro
Kind ebenfalls einen Abzug nicht vom steuerbaren Einkommen, sondern vom
Steuerbetrag sowie die Einführung der Individualbesteuerung ohne Zwischenstufe des
Splittings vorsah, wurde vom Nationalrat hingegen abgelehnt, ebenso wie die in der
CVP-Motion enthaltene Forderung nach einer Entlastung der Familien. Auf Zustimmung
stiess jedoch eine Motion Meier-Schatz (cvp, SG) (Mo. 04.3632), welche den Kantonen
die Wiedereinführung des vor wenigen Jahren gestrichenen Ausbildungsabzugs
ermöglicht. Der Ständerat überwies einen Vorstoss seiner WAK (Mo. 05.3464), welcher
Sofortmassnahmen zur Reduktion der Diskriminierung bei der Ehegattenbesteuerung
verlangt. Gemäss Kommissionssprecher Wicki (cvp, LU) verschliesse sich die
Finanzdirektorenkonferenz der Diskussion um den Systemwechsel nicht, doch hege sie
aufgrund der befürchteten Steuerausfälle Vorbehalte gegenüber der
Individualbesteuerung. Zudem brauche der Systemwechsel Zeit; die Kantone rechneten
für die nötige Gesetzesänderung und die Umsetzung der Verwaltungspraxis mit einer
Frist von bis zu zehn Jahren. 3

MOTION
DATUM: 28.09.2005
MAGDALENA BERNATH

01.01.90 - 01.01.20 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Parteien, Kantone und Economiesuisse äusserten sich kritisch zum Ansinnen des
Bundesrates. Das Ziel, die steuerliche Ungleichbehandlung von
Zweiverdienerehepaaren aufzuheben, war unbestritten, ungeeignet und untauglich
seien hingegen der vorgeschlagene Zweiverdienerabzug und die Gegenfinanzierung,
weil sie zu einer Mehrbelastung der Alleinstehenden führten. Zudem hätten
Zweiverdienerehepaare nun im Vergleich zu Einverdienerehepaaren und
Konkubinatspaaren deutlich weniger zu bezahlen als nach geltendem Recht. SVP, CVP
und Economiesuisse sprachen sich für ein Teilsplitting aus, das auch die Konferenz der
kantonalen Finanzdirektoren befürwortete; SP und FDP bevorzugten die Einführung der
Individualbesteuerung. 4

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 22.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Mai beschloss die CVP, gleichzeitig zwei Volksinitiativen im Bereich der
Familienbesteuerung zu lancieren. Das eine Begehren fordert die Streichung der
Besteuerung von Kinder- und Ausbildungszulagen, während sich das andere gegen die
Heiratsstrafe richtet. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 19.04.2011
LAURENT BERNHARD

Im Jahr 2014 folgten beide Kammern dem Bundesrat und lehnten die Volksinitiative
"Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen" ab. Die CVP stand als
Initiantin in beiden Räten weitgehend alleine da. In der Schlussabstimmung im
September stimmten im Nationalrat nur gerade 35, im Ständerat 12
Parlamentarierinnen und Parlamentarier dem Begehren zu. Das in der Debatte immer
wieder vorgebrachte Argument der erwarteten Mindereinnahmen von jährlich rund CHF
760 Mio. bei den Kantonen und Gemeinden bzw. CHF 200 Mio. beim Bund wog offenbar
zu schwer. Daneben wiesen die Gegner der Volksinitiative darauf hin, dass die Hälfte
der Haushalte mit Kindern bereits heute von der direkten Bundessteuer befreit sei und
die Initiative damit fast ausschliesslich privilegierten Familien zugutekommen würde.
Die Abstimmung über die Volksinitiative wurde auf den 8. März 2015 angesetzt. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.06.2014
DAVID ZUMBACH

Im Dezember 2014 sprach sich der Nationalrat bei einer Enthaltung mit 102 zu 86
Stimmen dafür aus, der von der CVP lancierten  Volksinitiative "Für Ehe und Familie -
gegen die Heiratsstrafe" einen direkten Gegenentwurf gegenüberzustellen und die
Volksinitiative zur Ablehnung zu empfehlen. Der direkte Gegenentwurf, der von der
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates (WAK-NR) mit 13 zu 12
Stimmen gefasst wurde, enthält im Kern ebenfalls die Abschaffung der sogenannten
"Heiratsstrafe", verzichtet aber auf eine Definition des Ehebegriffs und eine
Präzisierung der Ehe aus steuerlicher Sicht als Wirtschaftsgemeinschaft. In der
Vernehmlassung zeigten sich wie in der Kommission zwei ähnlich grosse Lager, wobei in
erster Linie steuerliche Präferenzen die Konfliktlinie bestimmten. 13 Kantone sowie die
Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) sprachen
sich für eine Verankerung der Ehe als Wirtschaftsgemeinschaft in steuerlicher Hinsicht
aus, 12 Kantone stellten sich hinter den Gegenvorschlag der Kommission. Bei der Frage
der Ehe-Definition vertraten "nur" zwei Kantone (Basel-Landschaft und Wallis) die
Auffassung, dass die Ehe vorbehaltlos als Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau
in die Verfassung aufgenommen werden sollte. Im Parlament war es dann eine Koalition
aus Ratslinken, FDP und GLP, die sich durchzusetzen vermochte. Während die
Sozialdemokraten und die Grünen dem direkten Gegenvorschlag in erster Linie
zustimmten, um eine künftige Besserstellung von eingetragenen Partnerschaften nicht
zu verunmöglichen, sprach sich der Freisinn für den Vorschlag der Kommission aus,
weil nur dieser eine "zivilstandsneutrale Besteuerung" ermöglichen könne. Der
Ständerat hatte sich zum Jahresende noch nicht mit dem Geschäft befasst. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.12.2014
DAVID ZUMBACH

Die 2011 von der CVP lancierte Volksinitiative "Familien stärken! Steuerfreie Kinder-
und Ausbildungszulagen" kam am 8. März 2015 zur Abstimmung. Es war dies die erste
Volksinitiative der Christlichdemokraten seit 1941. Damals hatten die Katholisch-
Konservativen die Einführung der Kinderzulagen gefordert und 1945 nach der Annahme
eines parlamentarischen Gegenentwurfs einen Teilerfolg verbuchen können. Anders
präsentierte sich die Ausgangslage 70 Jahre später: Zwar drehte sich das Begehren der
CVP, wohl auch aufgrund der nahenden Nationalrats- und Ständeratswahlen, wieder um
das Thema der Kinderzulagen, diesmal hatte das Parlament aber auf die Ausarbeitung
eines Gegenentwurfs verzichtet und Volk und Ständen empfohlen, Kinder- und
Ausbildungszulagen nicht von den Steuern auszunehmen. Bei der Parolenfassung im

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.03.2015
DAVID ZUMBACH
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Vorfeld des Urnenganges hatte sich auf nationaler Ebene Überraschendes abgespielt:
Neben der CVP, die als Initiantin naturgemäss bereits im Parlament geschlossen für ihr
Ansinnen gestimmt hatte, sprach sich auch eine Mehrheit der SVP-Delegierten (144 zu
96 Stimmen) und die EVP für eine Annahme der Volksinitiative aus. Im Nationalrat
hatten sich nur vereinzelte Exponentinnen und Exponenten der Volkspartei für das
Anliegen stark gemacht, eine Mehrheit hatte gegen die steuerliche Entlastung von
Familien gestimmt. So auch bei der EVP: Die beiden EVP-Parlamentarierinnen, die der
CVP-Fraktion angehörten, hatten entgegen der Fraktionslinie votiert, die Partei
beschloss dann aber gleichwohl die Ja-Parole. Die Nein-Parole fassten neben den
Grünen auch die SP, die BDP und die FDP. Der Abstimmungskampf verlief dann trotz
der Konfliktlinie durch die Regierungsparteien verhältnismässig lau. Die Kampagne der
Befürworter wurde fast ausschliesslich von der CVP getragen. Auf Plakaten, in Inseraten
und im Internet war sie mit dem Slogan "Familien stärken" präsent. Einen herben
Dämpfer erlitten die Befürworter, als im Januar alle elf amtierenden für ein kantonales
Finanzdepartement zuständigen CVP-Regierungsräte  im Abstimmungskampf Stellung
gegen die Initiative bezogen. Sie brachten vor, dass bei einer Annahme gerade die
Kantone mit hohen finanziellen Ausfällen zu rechnen hätten und dass
Steuererhöhungen oder Sparpakete nötig würden, um diese Einbussen zu
kompensieren. Die von linker Seite vorgebrachten Argumente, wonach von einer
Annahme fast ausschliesslich privilegierte Familien profitieren würden, waren im lauen
Abstimmungskampf kaum zu hören. Die Volksinitiative wurde schliesslich von Volk und
Ständen deutlich verworfen. Nur gerade 24,6% der Partizipierenden stimmten der
Vorlage zu. Die gesamtschweizerische Stimmbeteiligung betrug 42,1%. Die höchsten Ja-
Stimmenanteile erreichte die Initiative in den Kantonen Jura (42,8%), Freiburg (32,6%)
und Wallis (32,2%). Am wenigsten Zustimmung erhielt das Anliegen in den Kantonen
Glarus (16,9%), Appenzell Ausserrhoden (20,4%) und Zürich (20,4%).

Abstimmung vom 8. März 2015

Beteiligung 42,1%
Ja 537'795 (24,6%) / Stände 0
Nein 1'650'109 (75,4%) / Stände 20 6/2

Parolen:
-Ja: CVP, SVP, EVP
-Nein: SP, FDP, BDP, GPS 8

Am 18. März 2015 schritten National- und Ständerat zur Schlussabstimmung über die
Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe", die 2011 von der CVP
lanciert und der im Winter 2014/15 von National- und Ständerat ein direkter
Gegenvorschlag gegenübergestellt worden war. Während der Nationalrat dem
Gegenentwurf mit 100 zu 81 Stimmen bei 4 Enthaltungen, wie bei Schlussabstimmungen
üblich, neuerlich zustimmte, ereignete sich in der kleinen Kammer schon fast
Historisches: Der Ständerät stimmte in der Schlussabstimmung mit 22 zu 20 Stimmen
bei 1 Enthaltung gegen den Gegenvorschlag, den er zwei Wochen zuvor auf Anraten der
ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) noch mit 24 zu 19
Stimmen bei 1 Enthaltung gutgeheissen hatte. Damit war der Gegenvorschlag definitiv
vom Tisch. Das Zünglein an der Waage hatten vier Ständeräte der FDP-Liberalen-
Fraktion und ein Vertreter der SVP gespielt. Diese gingen nach der CVP-
Abstimmungsschlappe vom 8. März 2015 wohl davon aus, dass die zweite
Familieninitiative der Christlichdemokraten auch ohne Gegenvorschlag abgelehnt
werden würde. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.03.2015
DAVID ZUMBACH

Die VOX-Analyse zur Volksinitiative "Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und
Ausbildungszulagen" zeigte, dass nur gerade die Hälfte der CVP-Anhänger dem
Anliegen ihrer Partei zugestimmt hatten. Bei der SVP, die etwas überraschend die Ja-
Parole beschlossen hatte, war gar weniger als ein Drittel der Parteibasis der Empfehlung
gefolgt. Die VOX-Analyse kam überdies zum Schluss, dass der gesellschaftspolitische
Konflikt, der bei früheren familienpolitischen Vorlagen eine wichtige Rolle gespielt
hatte, bei der CVP-Familieninitiative kaum zum Tragen gekommen war. Die Initiative sei,
so die Autoren, vielmehr aus fiskalpolitischen Gründen abgelehnt worden. Eine
Mehrzahl der befragten Personen hatte angegeben, gegen die Initiative gestimmt zu
haben, weil vor allem bessergestellte Familien davon profitiert hätten. Neben dem
Fairness-Argument, das im Wahlkampf vor allem von linker Seite eingebracht worden

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.04.2015
DAVID ZUMBACH
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war, hatten auch die drohenden Steuerausfälle ein Nein begünstigt. 10

Mit der 2011 lancierten Volksinitiative "Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe"
kam am 28. Februar 2016 die zweite CVP-Initiative innerhalb eines Jahres zur
Abstimmung. Die Initiative verlangte, dass die Ehe gegenüber anderen Formen des
Zusammenlebens nicht benachteiligt wird, insbesondere in Bezug auf Steuern und
Sozialversicherungen. FDP, BDP, SP, GP und GLP fassten allesamt die Nein-Parole und
folgten damit dem Parlament, das sich nach langem Hin und Her dafür entschieden
hatte, der Initiative keinen direkten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Unterstützung
erhielt die CVP von Seiten der SVP, der EVP und der EDU, die die Ja-Parole beschlossen
hatten. Wie bereits im Vorjahr verlief der Abstimmungskampf zur Initiative der CVP
verhältnismässig lau. So wurden etwa für das am gleichen Tag zur Abstimmung
gebrachte Referendum über die zweite Gotthardröhre rund zehnmal mehr Inserate in
Schweizer Tages- und Wochenzeitungen geschaltet als für die Initiative gegen die
Heiratsstrafe. Im Falle der Durchsetzungsinitiative der SVP, über die das Schweizer Volk
ebenfalls am 28. Februar 2016 befand, fanden rund viermal mehr Inserate Eingang in
der Tagespresse als für das CVP-Volksbegehren. Dies spielte den Befürwortern in die
Karten, da es sich laut den Experten von gfs.bern um eine "potenzielle
Mehrheitsinitiative" des bürgerlich-konservativen Lagers handelte. Im Laufe des
Wahlkampfs verschafften sich die Gegner dann aber immer mehr Gehör und
vermochten ihre Argumente besser zu platzieren. Insbesondere das Argument, wonach
die Initiative gleichgeschlechtliche Paare diskriminiere, war in den Medien präsent.
Passend zum zähen parlamentarischen Ringen um die Frage, ob man dem Begehren der
CVP einen direkten Gegenentwurf gegenüberstellen wolle, und der Tatsache, dass mit
dem Initiativtext mehrere Konfliktlinien salient wurden, fiel am Ende das
Abstimmungsresultat knapp aus: 49,2% der Partizipierenden und 18 Stände stimmten
der Vorlage zu, womit die Vorlage zwar ein Ständemehr, nicht aber das Volksmehr
hinter sich hatte und entsprechend abgelehnt wurde. Die gesamtschweizerische
Stimmbeteiligung betrug 63,3%. Die höchsten Ja-Stimmenanteile erreichte die
Initiative in den Kantonen Jura (60,1%), Wallis (57,0%) und Appenzell Innerrhoden
(55,6%). Am wenigsten Zustimmung erhielt das Anliegen in den bevölkerungsreichen
Kantonen Basel-Stadt (39,5%), Zürich (43,5%) und Waadt (45,7%).

Abstimmung vom 28. Februrar 2016

Beteiligung 63,3%
Ja 1'609'152 (49,2%) / Stände 15 3/2
Nein 1'664'224 (50,8%) / Stände 5 3/2

Parolen: 
-Ja: CVP, SVP, EVP, EDU
-Nein: FDP, BDP, SP, GP, GLP 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.02.2016
DAVID ZUMBACH

Im Juni 2018 erklärte das EFD in einer Medienmitteilung, dass die bisherigen Angaben
zur Höhe der von der Heiratsstrafe betroffenen Zweiverdienerehepaaren falsch
gewesen seien: Bisher sei man von 80'000 betroffenen Zweiverdienerehepaaren
ausgegangen, habe dabei aber die entsprechenden Ehepaare mit Kindern vergessen
mitzuzählen. Durch Einschluss dieser Gruppe erhöht sich die Zahl auf 454'000
Ehepaare; kombiniert mit den zuvor korrekt berechneten 250‘000 betroffenen
Rentnerehepaaren zahlen folglich insgesamt 704'000 Ehepaare mehr Steuern als
Konkubinatspaare. 
Die ursprünglich kommunizierte Zahl von 80'000 hatte unter anderem auch als
Informationsgrundlage zur Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die
Heiratsstrafe» gedient, die 2016 mit 49.2 Prozent Ja-Stimmen nur knapp gescheitert
war. Entsprechend reichte die CVP als Initiantin des Anliegens nur wenige Tage nach
Bekanntwerden der korrekten Zahlen in acht Kantonen Abstimmungsbeschwerden ein
und zog diese nach Nichteintretensentscheiden in den Kantonen ans Bundesgericht
weiter.
In den Medien wurde in der Folge spekuliert, ob das Bundesgericht den Beschwerden
stattgeben werde und ob die Abstimmung allenfalls gar wiederholt werden könnte, was
in der Schweizer Geschichte der direkten Demokratie einmalig wäre. Die Medien zogen
Parallelen zur Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform II aus dem Jahr 2008,
die mit 49.5 Prozent Ja-Stimmen knapp angenommen worden war und zu deutlich
grösseren Steuerausfällen geführt hatte, als angekündigt worden war. Obwohl das

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 15.06.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Bundesgericht den Klägern damals recht gab und den Bundesrat rügte, lehnte es eine
Wiederholung der Abstimmung ab, da sich die Unternehmen bereits auf die neue
Rechtslage eingestellt hätten und die Rechtssicherheit vorgehe. Da es aber bei der
Initiative gegen die Heiratsstrafe nicht zu einer Änderung gekommen sei, liege die
Situation hier anders, spekulierten die Medien: Die Abstimmung könne wiederholt
werden, ohne zum Beispiel das laufende Projekt des Bundesrates zur Abschaffung der
Heiratsstrafe zu gefährden, erklärte zum Beispiel der Tagesanzeiger. Anders sehe es
hingegen für die von den Grünliberalen eingereichte parlamentarische Initiative Ehe für
alle aus, betonte dieselbe Zeitung weiter. Bei einer allfälligen Annahme der Initiative
gegen die Heiratsstrafe würde deren Definition der Ehe als Verbindung zwischen Mann
und Frau mit der vom Geschlecht unabhängigen, «gesetzlich geregelten
Lebensgemeinschaft», wie sie die parlamentarische Initiative auf Verfassungsstufe
festschreiben möchte, kollidieren. 
Darüber hinaus wurde die Frage diskutiert, wieso es einer neuerlichen Abstimmung
bedürfe, wenn doch der Bundesrat bereits eine Vorlage zur Abschaffung der
Heiratsstrafe präsentiert habe. Pirmin Bischof (cvp, SO) entgegnete diesbezüglich, dass
eine Annahme des Vorstosses im Parlament nicht gesichert sei und zudem nicht klar
sei, ob die Abschaffung der Heiratsstrafe ihm Sinne der CVP – also durch ein Splitting –
erfolge. 
In der Folge sistierte die WAK-SR die Beratung des bundesrätlichen Vorschlags zur
Abschaffung der Heiratsstrafe, bis der Bundesrat Rechenschaft über die Fehler
abgelegt und korrekte Zahlen vorgelegt habe. Bis dahin sollte auch das Urteil des
Bundesgerichts vorliegen, erklärte die Kommission. 12

Im Juni 2018 erklärte das EFD in einer Medienmitteilung, dass die bisherigen Angaben
zur Höhe der von der Heiratsstrafe betroffenen Zweiverdienerehepaaren falsch
gewesen seien: Bisher sei man von 80'000 betroffenen Zweiverdienerehepaaren
ausgegangen, habe dabei aber die entsprechenden Ehepaare mit Kindern vergessen
mitzuzählen. Durch Einschluss dieser Gruppe erhöht sich die Zahl auf 454'000
Ehepaare; kombiniert mit den zuvor korrekt berechneten 250‘000 betroffenen
Rentnerehepaaren zahlen folglich insgesamt 704'000 Ehepaare mehr Steuern als
Konkubinatspaare. Die ursprünglich kommunizierte Zahl von 80'000 hatte unter
anderem auch als Informationsgrundlage zur Volksinitiative «Für Ehe und Familie –
gegen die Heiratsstrafe» gedient, die 2016 mit 49.2 Prozent Ja-Stimmen nur knapp
gescheitert war. Entsprechend reichte die CVP als Initiantin des Anliegens nur wenige
Tage nach Bekanntwerden der korrekten Zahlen in acht Kantonen
Abstimmungsbeschwerden ein und zog diese nach Nichteintretensentscheiden in den
Kantonen ans Bundesgericht weiter. In der Folge entschied sich die WAK-SR mit 11 zu 0
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) die Beratung des Bundesgesetzes über die direkte
Bundessteuer bezüglich einer ausgewogenen Paar- und Familienbesteuerung zu
sistieren, bis der Bundesrat Rechenschaft über die Fehler abgelegt und korrekte Zahlen
vorgelegt habe. Bis dahin sollte auch das Urteil des Bundesgerichts zu den
Abstimmungsbeschwerden vorliegen, erklärte die Kommission. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2018
ANJA HEIDELBERGER

Rund zwei Monate nachdem das Bundesgericht die Abstimmung über die Initiative der
CVP gegen die Heiratsstrafe annulliert hatte, reichten CVP-Präsident Gerhard Pfister
(cvp, ZG) im Nationalrat und Pirmin Bischof (cvp, SO) im Ständerat zwei gleichlautende
Motionen für eine Neubehandlung der Volksinitiative «für Ehe und Familie – gegen die
Heiratsstrafe» im Parlament ein. Darin forderten sie den Bundesrat auf, dem
Parlament die Möglichkeit zu geben, sich noch einmal unter Vorlage der korrekten
Zahlen eine Meinung zur Initiative bilden zu können, und entsprechend den
Bundesbeschluss über die Entscheidung des Parlaments vom Juni 2015 per sofort
aufzuheben. Denn nicht nur das Schweizer Volk, auch das Schweizer Parlament habe
auf der Basis von falschen Zahlen entschieden. Der Bundesrat solle dem Parlament nun
eine neue Botschaft zur Volksinitiative oder eine Zusatzbotschaft zu einem relevanten,
im Parlament hängigen Geschäft unterbreiten. 
Der Bundesrat erklärte, dass der entsprechende Bundesbeschluss nicht Teil des
Bundesgerichtsurteils gewesen und somit weiterhin gültig sei und er – oder auch das
Bundesgericht – nicht die Kompetenz hätten, diesen Beschluss zu ändern oder
aufzuheben. Durch eine Zusatzbotschaft zum im Parlament hängigen «Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer für eine (ausgewogene Paar- und Familienbesteuerung)»
erhalte das Parlament aber die Möglichkeit, das Anliegen der Volksinitiative nochmals
inhaltlich zu beraten. 
Da er sein Anliegen durch die Zusatzbotschaft erfüllt sah, zog Pirmin Bischof seine

MOTION
DATUM: 27.09.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Motion Anfang September 2019 zurück. Diskussionslos lehnte der Nationalrat in der
Herbstsession 2019 auch die Motion Pfister ab. 14

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Die CVP reichte im November ihre Initiative „Für Ehe und Familie – Gegen die
Heiratsstrafe!“ ein. Die Initiative verlangt, die Benachteiligung der Ehe gegenüber
anderen Lebensformen insbesondere bei den Steuern und Sozialversicherungen
aufzuheben. Siehe dazu hier.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.11.2012
FLAVIA CARONI

Nachdem die Initiative zur Eliminierung der Heiratsstrafe gemäss den Ergebnissen der
Vox-Analyse nicht am Inhalt, sondern an der darin aufgeführten Ehe-Definition
gescheitert war, hatte die CVP-Fraktion im März 2016 eine Motion eingereicht, die eine
Beseitigung der Benachteiligungen von Ehepaaren und Paaren in eingetragener
Partnerschaft gegenüber Nichtverheirateten in der AHV vorsah. Die
Ungleichbehandlung werde insbesondere bei der AHV als stossend empfunden, wo
Verheiratete und Paare in eingetragener Partnerschaft bis zu CHF 1175 weniger
erhielten als unverheiratete Paare. Der Bundesrat liess dieses Argument nicht gelten:
Ehepaare seien in den Sozialversicherungen insgesamt gegenüber Unverheirateten
privilegiert. Bei einer allfälligen Annahme der Motion müssten daher auch diese
Ungleichbehandlungen mitberücksichtigt, entsprechend alle zivilstandsabhängigen
Regelungen aufgehoben und somit die erste Säule umfassend umgebaut werden. Von
einem solchen Umbau würden aber nur Ehepaare mit Maximalrenten profitieren, daher
müsste auch sichergestellt werden, dass nicht Personen mit tieferen Einkommen diese
Verbesserungen finanzieren müssten. Schliesslich verwies der Bundesrat auf die
Behandlung der Reform der Altersvorsorge 2020, in deren Rahmen die entsprechenden
Fragen bereits behandelt würden. 

In der Nationalratsdebatte während der Frühjahrssession 2018 pflichtete Ruth Humbel
(cvp, AG) im Namen ihrer Fraktion dem Bundesrat bei, dass bei einer Abschaffung der
Benachteiligung auch die Privilegien korrigiert werden müssten. Sie widersprach ihm
jedoch bezüglich der Profiteure der Reform: Gemäss der AHV-Statistik 2016 werde die
Ehepaarrente nicht nur bei der Maximalrente, sondern bei Beitragslücken bereits auf
einer tieferen Stufe plafoniert. 2016 seien demnach 88 Prozent aller Ehepaare von einer
plafonierten Rente betroffen gewesen. Auf Nachfrage erklärte sie zudem, diese
Gleichstellung durch Abschaffung der übrigen Privilegien Verheirateter und durch
Korrekturen bei Witwen- und Kinderrenten finanzieren zu wollen. Diese Kosten würden
sich gemäss Gesundheitsminister Berset auf CHF 2.6 Mrd. belaufen, was er als weiteren
Grund anführte, die Motion abzulehnen. Schliesslich sei ein neues Projekt zur Reform
der Altersvorsorge in Arbeit, das im Sommer 2018 in die Vernehmlassung geschickt
werde. In dessen Rahmen könnten solche Anliegen besser eingebracht werden als
durch isolierte Projekte wie die vorgelegte Motion. Eine aus den SVP-, CVP- und BDP-
Fraktionen bestehende Mehrheit des Nationalrats bestand jedoch auf einer
eigenständigen Behandlung dieser Frage und nahm die Motion mit 102 zu 88 Stimmen
bei 2 Enthaltungen an. 15
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DATUM: 07.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

An ihrer Delegiertenversammlung in Einsiedeln (SZ) von Ende Juni verlangten die
Christlichdemokraten die Aufhebung der steuerlichen „Heiratsstrafe“ für Ehepaare,
eine Vereinfachung der Mehrwertsteuer und die steuerliche Entlastung von kleinen und
mittleren Unternehmen (Verminderung der Doppelbelastung beim Risikokapital für
Aktionäre mit einer Beteiligung von mindestens 5%). Ausserdem genehmigten die
Delegierten das von der Parteileitung präsentierte Konzept „Neue Wege zur
Kampagnenfähigkeit“. Dieses will mittels Internet den Kontakt zur Parteibasis und
deren Einbindung in die Meinungsbildung verbessern 16

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 18.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Die CVP konnte das Wahljahr 2015 mit einer ihrer beiden Familien-Initiativen einläuten.
Nur selten hatte die CVP bisher mit Volksinitiativen operiert. Mit ihren beiden Begehren
wollten sich die Christlichdemokraten aber im Wahljahr als traditionelle Familienpartei
positionieren. Allerdings hat es die Familienpolitik in der Schweiz traditionell schwer an
der Urne, wie die Zeitung LeTemps am Beispiel der Mutterschaftsversicherung
vorrechnete, die zwar 1945 in der Verfassung festgeschrieben, aber erst 2005
umgesetzt worden sei. 
Dass Familienpolitik in der Tat ein schwieriges Pflaster zu sein scheint, zeigte die
deutliche Ablehnung des ersten der beiden CVP-Volksbegehren: Anfang März
entschieden die Stimmbürgerinnen und -bürger überaus deutlich gegen das Anliegen
der Christlichdemokraten, das eine Steuerbefreiung von Kinder- und
Ausbildungszulagen verlangt hatte. Die VOX-Analyse zeigte, dass auch die
Anhängerschaft der CVP ihre Partei ziemlich im Stich gelassen hatte. Nur knapp die
Hälfte der Befragten, die angaben, Sympathien für die CVP zu haben, stimmten mit Ja.
Auch die zweite Initiative kämpfte schon zu Beginn des Wahljahres 2015 mit einigen
Schwierigkeiten. Zwar erhielt die Idee der Abschaffung der so genannten Heiratsstrafe
einigen Sukkurs, viel zu reden gab aber der Passus im Initiativtext, mit welchem die CVP
die Ehe als eine „auf Dauer angelegte und gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von
Mann und Frau“ definierte. Dies stiess bei Organisationen, welche die Ansichten von
gleichgeschlechtlichen Paaren vertreten, auf grosse Kritik. Mit einem Gegenvorschlag
wollte die CVP ihr Anliegen für eine gerechtere Besteuerung von verheirateten Paaren
retten; dieser wurde aber vom Parlament verworfen. In den Medien wurde das Dilemma
der CVP thematisiert, die als katholisch konservative Partei das traditionelle Ehebild
vertreten müsse, sich gleichzeitig aber auch modernen Vorstellungen nicht
verschliessen wolle, um eine modernere Klientel nicht zu vergraulen. 17

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN

1) AB NR, 2000, S. 22 und 23
2) AB NR, 2000, S. 1064; AB NR, 2000, S. 309.; AB NR, 2000, S. 813; AB SR, 2000, S. 656. 
3) AB NR, 2005, S. 851 ff.; AB SR, 2005, S. 786 ff.; siehe auch die noch nicht behandelte Motion 05.3299 der FDP-Fraktion;
Presse vom 15.-16.6., 25.6. und 29.9.05.
4) LT, 6.10. und 24.12.05; Bund und SGT, 26.10.05; Presse vom 9.12. und 28.12.05; SN, 16.12.05; AZ, 22.12.05
5) BBl, 2011, S. 3803 ff.
6) AB NR, 2014, S. 1867; AB NR, 2014, S. 864 ff.; AB SR, 2014, S. 781 ff.; AB SR, 2014, S. 982; BBl, 2014, S. 7221 ff.
7) AB NR, 2014, S. 2295 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung; NZZ, 11.12.14
8) BBl, 2014, S. 7221.; Lit. Longchamp et al.; NZZ, 30.1.15
9) AB NR, 2015, S. 450.; AB SR, 2015, S. 257 f.; NZZ, 19.3.15
10) Lit. Kurer, Traber und Widmer
11) Lit. Bieri / Schubiger; Lit. Longchamp et al.
12) Medienmitteilung EFD vom 15.6.18; Medienmitteilung WAK-SR vom 19.6.18; Blick, TA, 16.6.18; NZZ, TA, 18.6.18; AZ, BaZ,
Blick, LT, NZZ, SGT, TA, TG, 19.6.18; NZZ, TA, 20.6.18; TA, 23.6.18; SZ, 26.6.18
13) Medienmitteilung EFD vom 15.6.18; Medienmitteilung WAK-SR vom 19.6.18; Blick, TA, 16.6.18; NZZ, TA, 18.6.18; AZ, BaZ,
Blick, LT, NZZ, SGT, TA, TG, 19.6.18; NZZ, TA, 20.6.18; TA, 23.6.18; SZ, 26.6.18
14) AB NR, 2019, S. 1934; AB SR, 2019, S. 597 f.
15) AB NR, 2018, S. 272 f.; AZ, SGT, 8.3.18
16) Presse vom 27.6.05. Zum Kampagnenkonzept siehe NZZ, 18.6.05.
17) Medienmitteilung CVP vom 28.2.2016; Medienmitteilung CVP vom 8.3.2015; NZZ, 14.1.15; LT, 16.1.15; So-Bli, 18.1.15; AZ, LZ,
24.1.15; So-Bli, 8.2.15; LT, 9.2.15; NZZ, TA, 18.2.15; LT, NZZ, TA, TG, 5.3.15; LT, 7.3.15; LT, NZZ, TA, 9.3.15; NZZ, 10.3.15; LT,
11.3.15; SO, 15.3.15; AZ, LT, NZZ, TA, 19.3.15; NZZ, 2.5.15; LT, 12.6.15; NZZ, 28.11.15
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